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Kapitel 1

Einleitung

A. Ziel und Gegenstand der Untersuchung

Diese Arbeit verfolgt als Ziel die Weiterentwicklung der Dogmatik der Hand
lungsformen der Rechtsangleichung auf dem Gebiet des europäischen Rechts 
der direkten Steuern.1 Ausgehend von den rechtlichen Möglichkeiten auf Basis 
des Vertrags von Lissabon und den effektiven Erscheinungsformen der Rechts
angleichung wird erörtert, welche rechtlichen Instrumente den Organen der 
EU für die Harmonisierung des mitgliedstaatlichen Rechts der direkten Steu
ern zur Verfügung stehen.2 Die den Untersuchungen der Rechtsangleichung im 
Bereich der direkten Steuern häufig zugrunde gelegte dualistische Strukturie
rung in positive und negative Rechtsangleichung wird dabei kritisch hinterfragt 
und eine alternative Systematisierung entwickelt.

Rechtsangleichung wird im Rahmen dieser Arbeit weit verstanden. In den 
Blick genommen werden die Verfahren der positiven Rechtsangleichung, also 
z. B. der Erlass sekundärrechtlicher Vorgaben, die auf eine Anpassung der mit
gliedstaatlichen Rechtsgrundlagen zur direkten Besteuerung abzielen. Berück
sichtigt wird aber auch die negative Rechtsangleichung, insbesondere die  
Grenzen, die dem mitgliedstaatlichen Steuerrecht durch die langjährige Recht
sprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten und durch das europäische Bei
hilferecht gesetzt werden. Das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis von 
Rechtsangleichung umfasst mithin sämtliche von einem Organ der EU ausge
henden Prozesse, die auf eine Angleichung nationaler Rechtsvorschriften an 
einen europäischen Standard abzielen.3

Das Verständnis von Rechtsangleichung determiniert gleichzeitig die in den 
Blick genommenen Handlungsformen. In der „juristischen Kategorie der Hand
lungsform“4 werden hier alle Handlungen oder Akte eines Organs erfasst, die 
potenziell zur Rechtsangleichung beitragen können. Davon sind neben recht
setzenden Maßnahmen auch weitere Rechtsakte betroffen. So werden sowohl 

1 Inwiefern künftige Rechtsangleichungsmaßnahmen notwendig sind oder welche Inhalte 
sie betreffen sollten, wird in dieser Arbeit nicht vertieft.

2 Harmonisierung und Rechtsangleichung werden in dieser Arbeit synonym verstanden. 
Vgl. auch Kapitel 4 A. I.

3 Zum Verständnis des Begriffs Rechtsangleichung in dieser Arbeit vgl. Kapitel 3 A. III.
4 A. von Bogdandy/J. Bast/F. Arndt, ZaöRV 62 (2002), S.  77 (82).
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die Entscheidungen des EuGH mit einbezogen als auch die Entscheidungen der 
EUKommission im Rahmen beihilferechtlicher Prüfverfahren. Auch unver
bindliche Maßnahmen in der Form von Soft Law sind darin eingeschlossen.5

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den Handlungsformen der Or-
gane der EU. Dieser Arbeit liegt mithin ein europarechtlicher Ansatz zugrunde. 
Die Umsetzung der Rechtsangleichungsmaßnahmen durch die Mitgliedstaaten 
bildet dagegen nicht den Untersuchungsgegenstand. Ausgeklammert werden 
ferner Vorgänge, die zwar tatsächlich oder potenziell zu einem Zustand angegli
chener Rechtsordnungen führen, die allerdings nicht von einem Organ der EU 
initiiert werden beziehungsweise nicht auf die Angleichung an einen europäi
schen Standard abzielen. Deshalb bleiben Formen der bi- oder multilateralen 
Zusammenarbeit, die Verstärkte Zusammenarbeit oder das Prinzip der Gegen-
seitigen Anerkennung in dieser Arbeit unberücksichtigt.6

B. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung ist in sieben Kapitel gegliedert. Nach einer Einleitung (Kapi
tel 1) und einer Einführung in die Problemstellung (Kapitel 2) folgt in Kapitel 3 
eine dogmatische Annäherung an das Thema der Rechtsangleichung in der EU. 
Zuerst wird der Begriff der Rechtsangleichung näher definiert, um darauf auf
bauend den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen und die möglichen Syste
matisierungsansätze vorzustellen. In den folgenden beiden Kapiteln wird die 
Rechtsangleichung im Bereich der direkten Steuern analysiert (Kapitel 4 und 5). 
Als erster Systematisierungsansatz wird dabei zwischen positiver und negativer 
Harmonisierung unterschieden. Im Bereich der positiven Rechtsangleichung 
werden zuerst die in Frage kommenden primärrechtlichen Grundlagen unter
sucht und sodann die bisher erlassenen Sekundärrechtsakte vorgestellt. Ein 
Schwerpunkt liegt hier auf den jüngsten Rechtsentwicklungen, insbesondere 
auf der im Juli 2016 vom Rat beschlossenen AntiBEPSRichtlinie. Anschlie
ßend wird die Möglichkeit von Tertiärrechtsakten zur Angleichung des Rechts 
der direkten Steuern untersucht und schließlich wird auf die Rolle des Soft Law 
eingegangen. Dazu werden verschiedene Mitteilungen und Empfehlungen der 
EUKommission sowie der Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung 
unter die Lupe genommen. Ein Zwischenfazit schließt das Kapitel 4. Gegen
stand von Kapitel 5 ist sodann die negative Rechtsangleichung. In diesem Be
reich wird zuerst die Rolle der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfrei
heiten analysiert. Besondere Beachtung wird dabei der jüngsten Entwicklung 

5 Zu einem breiten Verständnis von Handlungsformen im Unionsrecht vgl. auch J. Bast, 
Handlungsformen und Rechtsschutz, in: A. von Bogdandy/J. Bast (Hrsg.), Europäisches Ver
fassungsrecht, 2.  Aufl. 2009, S.  489 (491 f.).

6 Zur Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands vgl. Kapitel 3 B.
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des Rechtfertigungsgrunds der Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbe
fugnis zwischen den Mitgliedstaaten geschenkt. Anschließend werden die bei
hilferechtlichen Prüfverfahren der EUKommission diskutiert. Zur Veranschau
lichung der Tragweite der Auswirkungen des Beihilfeverbots auf das Recht der 
direkten Steuern wird exemplarisch auf aktuelle Verfahren zur Prüfung von Tax 
Rulings eingegangen. Am Ende des fünften Kapitels wird wiederum ein Zwi
schenfazit gezogen. Die Kapitel 4 und 5 bilden gleichzeitig den Ausgangspunkt 
für die Überprüfung der Systematisierung selbst, die Gegenstand des sechsten 
Kapitels ist. In Kapitel 6 wird auch eine alternative Systematik zur Erfassung 
der Rechtsangleichung im Bereich der direkten Steuern in der EU entwickelt, 
um darauf aufbauend die möglichen Handlungsformen zur Angleichung des 
Rechts der direkten Steuern sowie die Korrelationen zwischen den verschiede
nen Handlungsformen zu rekapitulieren. Den Abschluss bildet ein Fazit (Kapi
tel 7).





Kapitel 2

Einführung in die Problemstellung

Im Sinne einer ersten Übersicht werden in diesem Kapitel kursorisch die uni
onsrechtlichen Rahmenbedingungen der Rechtsangleichung im Bereich der di
rekten Steuern skizziert (A.). In einem zweiten Schritt (B.) werden die Schwer
punkte der bisherigen wissenschaftlichen Befassungen beleuchtet, um darzule
gen, inwiefern die hier gebotene Gesamtbetrachtung Lücken zu schließen und 
damit die Dogmatik der Handlungsformen im Bereich der Rechtsangleichung 
auf dem Gebiet der direkten Steuern weiterzuentwickeln vermag.

A. Rechtliche Rahmenbedingungen

I. Primär- und sekundärrechtliche Grundlagen für die Angleichung  
der direkten Steuern in der EU

Im Bereich der direkten Steuern sind die Mitgliedstaaten der EU wenig geneigt, 
auf Teile ihrer Souveränitätsrechte zu verzichten. Entsprechend enthält das Pri
märrecht keine ausdrückliche Kompetenzgrundlage für die Angleichung des 
Rechts der direkten Steuern. Bisherige Rechtsangleichungsmaßnahmen stützen 
sich deshalb auf Art.  115 AEUV, der den Rat ganz allgemein zu Maßnahmen der 
Rechtsangleichung ermächtigt, soweit sich Unterschiede in den nationalen 
Rechtsordnungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Voraus
gesetzt sind jeweils Einstimmigkeitsentscheide. Dies hat sich als sehr hohe Hür
de erwiesen, wie die äußerst spärlichen sekundärrechtlichen Vorgaben zeigen, 
die zu den direkten Steuern erlassen wurden. Dabei handelt es sich um die Fu
sionsrichtlinie, die MutterTochterRichtlinie sowie die Zinsen und Lizenz
gebührenrichtlinie.1 Eine weitere Richtlinie, die Zinsrichtlinie, wurde mit Wir
kung zum 1. Januar 2016 aufgehoben, nachdem deren wesentliche Inhalte in die 
Amtshilferichtlinie aufgenommen worden sind.2 Zwei weitere Richtlinien, die 
sowohl für die direkten als auch für die indirekten Steuern von Bedeutung sind, 
stützen sich auf die Artt.  113 und 115 AEUV. Dabei handelt es sich um die 
Amtshilfe und die Beitreibungsrichtlinie.3 Seit 2012 gewinnt die Sekundär

1 Vgl. Kapitel 4 B. II. 1–3.
2 Vgl. Kapitel 4 B. II. 4.
3 Vgl. Kapitel 4 B. II. 6–7.
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rechtsetzung im Bereich der direkten Steuern allerdings an Dynamik. Davon 
zeugen verschiedene Änderungen bestehender Richtlinien sowie der Erlass der 
AntiBEPSRicht linie im Sommer 2016.4

II. Rechtsprechung des EuGH

Angesichts der Schwierigkeiten, sekundärrechtliche Angleichungsmaßnahmen 
zu erlassen, kommt der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten im 
Bereich der direkten Steuern eine große Bedeutung zu. Ausgehend vom Urteil in 
der Rs. Avoir fiscal, in dem sich der EuGH erstmals mit der Frage der Anwend
barkeit der Grundfreiheiten auf dem Gebiet des Rechts der direkten Steuern 
auseinandergesetzt und diese bejaht hat, hat sich eine umfangreiche Rechtspre
chung entwickelt.5 Am 14. Juli 2016 sind insgesamt 263 Urteile des EuGH mit 
unmittelbarem Bezug zu den direkten Steuern zu verzeichnen.6 Davon betreffen 
241 die Grundfreiheiten beziehungsweise allgemeine Rechtsgrundsätze.7

Seit dem Urteil in der Rs. Schumacker wiederholt der EuGH in regelmäßigen 
Abständen, dass „zwar der Bereich der direkten Steuern als solcher beim gegen
wärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nicht in die Zuständigkeit der Ge
meinschaft fällt“, dass allerdings „die Mitgliedstaaten die ihnen verbliebenen 
Befugnisse unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts ausüben müssen“.8 Damit 
stellt der EuGH klar, dass er die Souveränität der Mitgliedstaaten im Bereich 
der direkten Steuern akzeptiert. Gleichzeitig betont er, dass er sich zu den euro
päischen Grundfreiheiten äußert, wenn deren Beschränkung in Rede steht, 
auch wenn dies durch nationales Recht der direkten Steuern verursacht wird.

Nachdem in einer ersten Phase, ausgehend vom Urteil in der Rs. Avoir fiscal, 
bis Mitte der 1990er Jahre nur wenige Urteile des EuGH mit Bezug zu den di
rekten Steuern zu verzeichnen sind, entfaltet sich danach eine ausgiebige Recht
sprechung.9 Dabei greift der EuGH immer wieder Themen auf, zu denen eine 
positive Rechtsangleichung nicht möglich war. Von diesem Zeitpunkt an trifft 
das Bild des EuGH als „Motor der Integration“10 auch im Bereich der direkten 
Steuern zu. Mit zunehmender Differenzierung seiner Rechtsprechung, insbe

4 Vgl. Kapitel 4 B. II. 5.
5 EuGH, Urt. v. 28.01.1986 Rs. C270/83, Kommission/Frankreich („Avoir fiscal“), Slg. 

1986, 273 (Rn.  13). Vgl. Kapitel 5 B.
6 Eigene Zählung (Stand am 14.07.2016) auf Basis der von der EUKommission im Inter

net angebotenen Liste, vgl. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/
case_law/index_en.htm. Vgl. für Einzelheiten die Tabellen in den Anhängen I und II sowie 
die Erläuterungen dort.

7 Vgl. die Tabellen in den Anhängen I und II.
8 EuGH, Urt. v. 14.02.1995 – Rs. C279/93, Schumacker, Slg. 1995, I225 (Rn.  21).
9 Vgl. auch die Tabelle in Anhang I.
10 Zu diesem Bild vgl. die Nachweise bei W. Frenz, Europarecht, 2.  Aufl. 2016, Rn.  645 

(Fn.  175). Vgl. mit Blick auf das Steuerrecht etwa J. Kokott, Die Bedeutung der europarechtli
chen Diskriminierungsverbote und Grundfreiheiten für das Steuerrecht der EUMitglied
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sondere der Entwicklung und Anerkennung neuer Rechtfertigungsgründe, hat 
sich dieses Bild in der Zwischenzeit gewandelt zu jenem des „Motors, der ins 
Stottern geraten“ ist.11

III. Bedeutung des Beihilfeverbots

Zur Rechtsangleichung im Bereich der direkten Steuern trägt auch das in den 
Art.  107 ff. AEUV verankerte Beihilfeverbot bei. Es begrenzt die steuerliche 
Souveränität der Mitgliedstaaten bei der Vergabe von steuerlichen Beihilfen be
ziehungsweise von Steuervergünstigungen.12 Die Mitgliedstaaten sind zwar be
rechtigt, Beihilfen zu vergeben. Diese werden allerdings von der EUKommis
sion und vom EuGH kontrolliert.

Im Rahmen der Beihilfenaufsicht kommt der EUKommission eine zentrale 
Rolle zu. Sie beaufsichtigt die Mitgliedstaaten und kann ihnen verbindliche An
ordnungen erteilen, indem sie Genehmigungen zu staatlichen Hoheitsakten 
oder Verbote ausspricht. Die Kommission leitet Aufsichtsverfahren ein. Ihr ob
liegen die abschließende Beurteilung und Entscheidung.

IV. Rechtsangleichung durch Soft Law

Neben den unmittelbar auf Art.  115 AEUV gestützten Richtlinien zur Rechts
angleichung im Bereich der direkten Steuern kommt dem rechtlich an sich nicht 
verbindlichen Soft Law, insbesondere den von der EUKommission oder vom 
Rat ausgehenden Maßnahmen, im Recht der direkten Steuern eine wesentliche 
Bedeutung zu.

Die Schwierigkeiten in der Verabschiedung von sekundärrechtlichen Rechts
angleichungsmaßnahmen haben insbesondere die EUKommission zu einem 
Umdenken genötigt. Seit den 1990er Jahren verfolgt sie eine Strategie der Koor
dination und punktuellen Rechtsangleichung. Dazu gehört der verstärkte Ein
satz von rechtlich unverbindlichen Maßnahmen, die dennoch eine gewisse Wir
kung entfalten. Je nach Kontext und Inhalt zieht das Soft Law eine Selbstbin
dung der EUKommission bei der Ermessensausübung nach sich. Eine gewisse 
Bindungswirkung kann auch dadurch entstehen, dass der EuGH Soft Law in 
seiner Rechtsprechung beachtet. Außerdem sind SoftLawMaßnahmen unter 
Umständen von den mitgliedstaatlichen Gerichten zu berücksichtigen, wenn sie 
Aufschluss über die Auslegung von nationalem Recht geben, das erlassen wur

staaten, in: M. Lehner (Hrsg.), Grundfreiheiten im Steuerrecht der EUMitgliedstaaten, 2000, 
S.  1 (5).

11 Zum Bild des EuGH als ins Stottern geratener Motor der negativen Integration vgl. 
M. Lang, SWI 2005, S.  365 (365 ff.), allerdings mit Bezug zur Frage der Meistbegünstigung.

12 Vgl. Kapitel 5 C.
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de, um der SoftLawMaßnahme nachzukommen.13 Eine Bindungswirkung 
kann schließlich aus der politischen Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten 
entstehen, wie dies beim Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung 
der Fall ist.14

B. Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung

Die bisherige wissenschaftliche Befassung mit Fragen der Rechtsangleichung im 
Bereich der direkten Steuern ist breit gefächert. Gesamtdarstellungen zum Steu
errecht behandeln das Thema.15 Verschiedene Arbeiten analysieren die primär
rechtlichen Kompetenzgrundlagen der Rechtsangleichung im Bereich der direk
ten Steuern.16 Es existieren zahlreiche Analysen zur Wirkung der Rechtspre
chung des EuGH zu den Grundfreiheiten auf das Recht der direkten Steuern,17 

13 EuGH, Urt. v. 13.12.1989 – Rs. C322/88, Grimaldi/Fonds des maladies professionnel-
les, Slg. 1989, 4407 (Rn.  18); EuGH, Urt. v. 18.03.2010 – Rs. C317/08, Alassini u. a., Slg. 2010, 
I2213 (Rn.  40). Vgl. zu den verschiedenen Aspekten der Bindungswirkung des Soft Law Ka
pitel 4 D. IV.–V. und 5 B. IV.

14 Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschafts und Finanzfragen“ vom 01.12.1997 zur 
Steuerpolitik, Anhang 1: Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten über einen Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteue
rung (Verhaltenskodex), ABl. C 2 v. 06.01.1998, S.  1 (3–5). Vgl. Kapitel 4 D. V. 3. b).

15 Vgl. etwa L. Cerioni, The European Union and Direct Taxation, 2015; M. Helminen, EU 
Tax Law, 2015, A. Maitrot de la Motte, Droit fiscal de l’Union européenne, 2012, oder die 
verschiedenen Beiträge in: D. Kellersmann/C. Treisch/S. Lampert./D. Heinemann (Hrsg.), 
Europäische Unternehmensbesteuerung I und II, 2.  Aufl. 2013, oder in: H. Schaumburg/ 
J. Englisch (Hrsg.), Europäisches Steuerrecht, Köln 2015.

16 Vgl. z. B. R. Helmke, Die Finanzkompetenzen der Europäischen Gemeinschaft, 2009; 
C. Kuntze, Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Steuer
rechts, 1999; C. Schäfer, Einwirkungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das deut
sche Steuerrecht durch Maßnahmen der Harmonisierung und der Rechtsprechung des EuGH, 
2004, 1. Teil.

17 Vgl. nur A. Cordewener, Europäische Grundfreiheiten und nationales Steuerrecht, 
2002; M. Eisenbarth, Grenzüberschreitende Verlustverrechnung als Kerngebiet des Europäi
schen Steuerrechts, 2011; J. Ghosh, Principles of the Internal Market and Direct Taxation, 
2007; S. C. Hörner, Die negative Integration einzelstaatlicher Steuerrechtsordnungen, 2014; 
P. Jost, Betriebsstätten – Missbrauch und Niederlassungsfreiheit, 2012; K. Lenaerts, Die di
rekte Besteuerung in der EU, 2007; M. Markert, Deutsche Steuervergünstigungsnormen im 
Lichte unionsrechtlicher Vorgaben, insbesondere des Beihilferechts und der Grundfreiheiten, 
2013; J. Orthmann, Entstrickungsbesteuerung und Niederlassungsfreiheit, 2015; O. Piperi, 
Die Harmonisierung der direkten Steuern durch den Gerichtshof der Europäischen Union 
und das nationale Steuerverfahrensrecht, 2012; C. Schäfer, Einwirkungen des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Steuerrecht durch Maßnahmen der Harmonisierung 
und der Rechtsprechung des EuGH, 2004, 2. Teil; J. Schönfeld, Hinzurechnungsbesteuerung 
und Europäisches Gemeinschaftsrecht, 2005; T. Stewen, Europäische Niederlassungsfreiheit 
und deutsches Internationales Steuerrecht, 2007; B. Straßburger, Die Dogmatik der EU
Grund freiheiten, 2012.
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zu den Auswirkungen des Beihilfeverbots18 sowie zu den einzelnen Richtlinien 
mit Bezug zum Recht der direkten Steuern.19 Eine Ausnahme besteht hinsicht
lich der AntiBEPSRichtlinie, da diese erst 2016 nach überraschend kurzem 
Verfahren erlassen wurde.20 Das Hauptaugenmerk der wissenschaftlichen Be
fassungen richtet sich primär auf den Inhalt der einzelnen Rechtsangleichungs
maßnahmen beziehungsweise auf die Darstellung einzelner Sachgebiete.

Wiewohl das Thema der Rechtsangleichung im Bereich der direkten Steuern 
häufig im wissenschaftlichen Fokus steht, sind doch auch Lücken oder eine 
mangelnde Tiefenschärfe feststellbar. Dies betrifft ganz generell den Blickwin
kel der Handlungsformen. Diese werden zwar als Determinanten von Inhalt 
und Wirkungsweise der Rechtsangleichung berücksichtigt, nicht aber ins Zent
rum der wissenschaftlichen Befassung gestellt. Besonders auffallend ist, dass 
Maßnahmen des Soft Law, zumal in der deutschsprachigen Literatur, in der 
Systematik der Rechtsangleichung im Bereich der direkten Steuern höchstens 
nebenbei, nicht aber als eigenständige Kategorie behandelt werden.21 Diesem 
Aspekt wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung deshalb entsprechend 
Raum geboten, ohne andere Bereiche zu vernachlässigen. Denn schließlich ist 
festzuhalten, dass eine Auslotung der möglichen Handlungsformen im Bereich 
der Rechtsangleichung der direkten Steuern nicht um eine systematisierende 

18 Vgl. etwa J. Blumenberg/W. Kring, Europäisches Beihilferecht und Besteuerung, 2011; 
F. Grube, Der Einfluss des unionsrechtlichen Beihilfenverbots auf das deutsche Steuerrecht, 
2014; M. M. Koschyk, Steuervergünstigungen als Beihilfen nach Artikel 92 EGVertrag, 1999; 
C. Micheau, State Aid, Subsidy and Tax Incentives under EU and WTO Law, 2014.

19 Hier hauptsächlich Kommentare und zahlreiche Aufsätze, vgl. die Zusammenstellungen 
der Literatur zur Fusionsrichtlinie bei D. Fehling, in: H. Schaumburg/J. Englisch (Hrsg.), Eu
ropäisches Steuerrecht, 2015, vor Rn.  17.1, zur MutterTochterRichtlinie bei G. Kofler, in: 
H. Schaumburg/J. Englisch (Hrsg.), Europäisches Steuerrecht, 2015, vor Rn.  14.1, zur Zinsen 
und LizenzgebührenRichtlinie bei G. Kofler, in: H. Schaumburg/J. Englisch (Hrsg.), Euro
päisches Steuerrecht, 2015, vor Rn.  15.1, zur Zinsrichtlinie bei D. Fehling, in: H. Schaumburg/ 
J. Englisch (Hrsg.), Europäisches Steuerrecht, 2015, vor Rn.  19.1, sowie zur Amtshilfe und 
zur Beitreibungsrichtlinie bei H. Schaumburg, in: H. Schaumburg/J. Englisch (Hrsg.), Euro
päisches Steuerrecht, 2015, vor Rn.  20.1.

20 Vgl. Kapitel 4 B. II. 5.
21 Ausnahmen finden sich in angloamerikanischen Untersuchungen, wie z. B. bei H. Grib-

nau, Intertax 2007, S.  30 (30 ff.); H. Gribnau, Legisprudence 2 (2008), S.  67 (67 ff.); C. E. McLu-
re Jr., CJEL 14 (2008), S.  377 (377 ff.); C. E. McLure Jr., Harmonizing Corporate Income Ta
xes in the United States and the European Union: Legislative, Judicial, SoftLaw, and Coope
rative Approaches, in: A. J. Cockfield (Hrsg.), Globalization and its tax discontents: tax policy 
and international investments, 2010, S.  138 (138 ff.); M. Seeruthun-Kowalczyk, Hard Law and 
Soft Law Interactions in EU Corporate Tax Regulation: Exploration and Lessons for the 
Future, 2011. Diese Untersuchungen orientieren sich dabei implizit oder explizit an der im 
internationalen Steuerrecht hervorgehobenen Bedeutung von SoftLawMaßnahmen, beson
ders an den OECDMusterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung; vgl. nur 
A. Christians, Hard Law, Soft Law, and International Taxation, Wisconsin International Law 
Journal 25 (2007), S.  325 (325 ff.); P. Pistone, Soft Tax Law: Steering Legal Pluralism towards 
International Tax Coordination, in: D. Weber, Dennis (Hrsg.), Traditional and Alternative 
Routes to European Tax Integration, 2010, S.  97 (97 ff.).


